
 Sicherheitsdirektion 

Sicherheitsdirektion_2 

 

Sicherheitsdirektion_3 

 

Standardablauf_Gesuchstellung_Kantonsverwaltung.Doc 

Gesuch  

_____

__ 

_____

__ 

Antrag 

_____ 

_____ 

Zupo: Gesuch prüfen, Entscheidungs-

grundlagen erstellen 

- FaVü 

- Rechtsdienst 

DATS: evtl. Stellungnahme 

gesuchstellendes Organ 

zieht für Inputs bei: 

- FaVü 

- DATS 

 

Gesuch  

_____

__ 

_____

__ 

Direktion, die dem  

gesuchstellenden  

Organ vorsteht: Gesuch 

prüfen, Antrag an den 

Regierungsrat stellen 

Gesuch  

_____

__ 

_____

__ 

Antrag 

an RR  

Regierungsrat 

zuständiges 

Organ Gesuch  

_____

__ 

_____

__ 

Bewil-

ligung 

-------- 

Staatskanzlei: 

Publikation 

Datenschutzstelle (DATS) 

auf Webseite  

zugänglich machen 

Bewil-

ligung 

------- 

_____ 

_____ 

Amts-

blatt  

Bewil-

ligung 

_____ 

_____ 

Bewil-

ligung 

------- 

_____

_  

Schematischer Standardablauf für die Gesuchstellung von kantonalen Organen 

gemäss Beschluss des Regierungsrats vom 21. Juni 2016 

 

 

  

 
1. Eine Dienststelle (gesuchstellendes Organ) er-

arbeitet das Gesuch und bezieht die Fachstelle 

Videoüberwachung bei der Zuger Polizei (FaVü) 

sowie die Datenschutzstelle (DATS) zur Bera-

tung und Unterstützung mit ein. Einreichen des 

Gesuchs an die FaVü. 

 

2. Die Zuger Polizei beurteilt das Gesuch aus fach-

lich-betrieblicher (FaVü) und rechtlicher Sicht 

(Rechtsdienst) und stellt die Beurteilungen auch 

der DATS zur Kenntnis zu, die ihre Stellung-

nahme dazu abgeben kann. Das vollständige 

und vorgeprüfte Gesuch geht  zusammen mit 

den Stellungnahmen an das Direktionssekretari-

at der Direktion, die dem gesuchstellenden Or-

gan vorsteht. 

 

3. Die Direktion prüft das Geschäft und reicht den 

beschlussfähigen Antrag bei der Regierung mit 

Kopie an die Datenschutzstelle ein.  

 

4. Der Regierungsrat beurteilt den Antrag, be-

stimmt die Zuständigkeiten (Organ und berech-

tigte Stellen) und erlässt die Bewilligung evtl. un-

ter Auflagen und mit Rechtsmittelbelehrung.   

 

5. Das zuständige Organ übermittelt den Bewill i-

gungsentscheid mit den entsprechenden Beila-

gen an den Empfängerkreis.  

 

 

 

6. Die Staatskanzlei publiziert die Bewilligung im 

Amtsblatt. Nach Ablauf der Beschwerdefrist wird 

der Bewilligungsentscheid rechtskräftig.  

 

 

7. Die Datenschutzstelle veröffentlicht die Bewill i-

gung mit den Angaben zu den Aufnahmeberei-

chen, sobald der Bewilligung Rechtskraft er-

wächst. 


